
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) für die Teilnahme am IMPACT SPORTS 
Sportturnier: 

1. Geltungsbereich 
1.1 Diese AGB regeln die Bedingungen für die Teilnahme an dem Sportanlass 
IMPACT SPORTS, veranstaltet von IMPACT Biel, nachfolgend "Veranstalter" 
genannt. 

2. Teilnahmeberechtigung 
2.1 Die Teilnahme am Sportanlass steht Personen offen, die das Mindestalter 
von 12 Jahren erreicht haben und in der Lage sind, die erforderlichen sportlichen 
Aktivitäten auszuüben. 
2.2 Minderjährige Teilnehmer benötigen die mündliche Einwilligung eines 
Erziehungsberechtigten. 

3. Anmeldung und Teilnahmegebühr 
3.1 Die Anmeldung zur Teilnahme am Sportanlass erfolgt durch das Ausfüllen 
und Einreichen des Anmeldeformulars innerhalb der festgelegten Frist. 
3.2 Mit der Anmeldung verpflichtet sich die angemeldete Person, die 
Verantwortung für die gesamte angemeldete Gruppe zu übernehmen und 
sicherzustellen, dass alle Teilnehmer die Bedingungen dieser AGB einhalten. 
3.3 Die angemeldete Person ist verantwortlich für die Zahlung der festgesetzten 
Teilnahmegebühr für die gesamte Gruppe. 
3.4 Die Teilnahmegebühr ist innerhalb der angegebenen Frist zu entrichten. 

4. Abmeldung und Gebühren 
4.1 Eine Abmeldung von der Teilnahme am Sportanlass nach Ablauf des 
Anmeldeschlusses ist nur in Ausnahmefällen und mit schriftlicher 
Benachrichtigung an den Veranstalter möglich. 
4.2 Bei einer Abmeldung nach Ablauf des Anmeldeschlusses bleibt die 
Teilnahmegebühr dennoch in vollem Umfang fällig, es sei denn, die Abmeldung 
erfolgt aus wichtigem Grund, der vom Veranstalter anerkannt wird. 
4.3 Der Veranstalter behält sich das Recht vor, im Falle einer Abmeldung eine 
Bearbeitungsgebühr zu erheben, um die entstandenen Kosten zu decken. 
4.4 Bevor eine Abmeldung durch die angemeldete Person getätigt wird, sollte 
ein Ersatzteam gesucht werden, dass an deren Stelle am Sportanlass 
teilnehmen kann. Dies dient dazu, die reibungslose Organisation des 
Sportanlasses sicherzustellen. 
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5. Erforderliche Ausrüstung und Sorgfaltspflicht 
5.1 Alle Teilnehmer sind verpflichtet, während des Sportanlasses ausschließlich 
Hallenturnschuhe zu tragen. Die Verwendung anderer Schuhwerkarten ist nicht 
gestattet und kann zur Disqualifikation führen. 
5.2 Die Teilnehmer sind dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass ihre 
Hallenturnschuhe den geltenden Sicherheitsstandards entsprechen und 
geeignet sind, um Verletzungen oder Schäden an den Sportanlagen zu 
vermeiden. 
5.3 Die Teilnehmer sind verpflichtet, während des Sportanlasses eine 
angemessene Sorgfalt walten zu lassen, um die Sicherheit aller Teilnehmer zu 
gewährleisten. Dies umfasst die Einhaltung der Regeln und Anweisungen des 
Veranstalters sowie die Rücksichtnahme auf andere Teilnehmer. 
5.4 Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Teilnehmer von der Teilnahme 
am Sportanlass auszuschließen, wenn sie gegen ihre Sorgfaltspflicht verstoßen, 
einschließlich der Nichteinhaltung der erforderlichen Ausrüstungsvorschriften 
bezüglich der ausschließlichen Verwendung von Hallenturnschuhen, oder wenn 
ihr Verhalten die Sicherheit anderer Teilnehmer gefährdet. 

6. Haftungsausschluss und Risikoübernahme  
6.1 Die Teilnahme am Sportanlass erfolgt auf eigenes Risiko.  
6.2 Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Personen- oder 
Sachschäden, die während des Sportanlasses entstehen. 
6.3 Die Teilnehmer sind für ihre eigene Gesundheit und Fitness verantwortlich 
und sollten ihren Gesundheitszustand vor der Teilnahme am Sportanlass 
überprüfen lassen. 

7. Änderungen und Absage des Sportanlasses 
7.1 Der Veranstalter behält sich das Recht vor, den Sportanlass aus wichtigen 
Gründen abzusagen oder zu verschieben, z. B. aufgrund von widrigen 
Wetterbedingungen oder unvorhergesehenen Ereignissen. 
7.2 Im Falle einer Absage des Sportanlasses wird die Teilnahmegebühr 
vollständig zurückerstattet, es sei denn, die Absage erfolgt aufgrund von 
Gründen, die außerhalb der Kontrolle des Veranstalters liegen. 

8. Datenschutz 
8.1 Der Veranstalter erhebt und verarbeitet personenbezogene Daten der 
Teilnehmer ausschließlich zum Zwecke der Organisation und Durchführung des 
Sportanlasses. 
8.2 Die Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, dass ihre Daten gemäß 
den geltenden Datenschutzgesetzen gespeichert und verwendet werden. 
8.3 Darüber hinaus stimmen die Teilnehmer zu, dass Fotos und Videos, die 
während des Sportanlasses aufgenommen werden, vom Veranstalter zu 
Dokumentations- und Werbezwecken verwendet werden dürfen, einschließlich 
der Verwendung auf Social-Media-Plattformen oder der 
Veranstaltungswebseite. 
8.4 Falls ein Teilnehmer nicht möchte, dass sein Bildmaterial verwendet wird, 
muss er dies dem Veranstalter schriftlich mitteilen. In diesem Fall wird der 
Veranstalter angemessene Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass das 
Bildmaterial nicht veröffentlicht wird, soweit dies technisch möglich ist. 
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9. Schlussbestimmungen 
9.1 Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, 
bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. 
9.2 Diese AGB und alle sich daraus ergebenden Rechtsbeziehungen zwischen 
dem Veranstalter und den Teilnehmern unterliegen dem anwendbaren Recht. 
9.3 Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesen 
AGB und dem Sportanlass ist Biel. 

Mit der Anmeldung zum Sportanlass erklärt der Teilnehmer sein Einverständnis mit 
diesen AGB und verpflichtet sich, ihnen Folge zu leisten. 
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